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Offizielle Mitteilungen 2015 / Nr. 1 
 
 

Mitteilung des Vorstandes 
 

Delegiertenversammlung 2015    
 

Die Delegiertenversammlung 2015 des Fussballverband Bern/Jura findet am Donnerstag, 
30. April 2015, 18.30 Uhr, im Haus des Sports im Talgutzentrum in Ittigen statt. Die Doku-
mente für die DV sind auf der HP des FVBJ unter Verband / Info abgelegt. 
 

Mitteilungen der Wettspielkommission 
 

Grundspielplan für die Saison 2015/2016     
Herbstrunde 

 
Der Grundspielplan für die Herbstrunde der Saison 2015/2016 ist auf der HP FVBJ unter 
Dokumente / Departement Spielbetrieb / Wettspielkommission abgelegt. Der Grundspiel-
plan für die Frühjahrsrunde 2015/2016 wird aufgeschaltet, sobald die Frage der Reorgani-
sation der Aktiven entschieden ist. 
 

Zweifel über die Spielberechtigung  
 

Wenn ein Klub über die Spielberechtigung der Spieler des Gegners Zweifel hegt, so kann 
er gestützt auf Art. 175 WR SFV beim Sekretariat FVBJ innert 8 Tagen nach dem Spiel mit 
schriftlicher, statutarisch gültig unterzeichneter Einsprache eine Kontrolle verlangen. Die 
Einsprache hat den/die angeblich nicht spielberechtigten Spieler und den Grund für die an-
geblich fehlende Spielberechtigung zu bezeichnen. Nach dem 30. April können solche 
Einsprachen nur innert 3 Tagen nach dem Spiel eingereicht werden. 
 
Massgebend ist der Originaltext im Wettspielreglement des SFV (WR SFV). 
 
 

Neuer Termin für witterungsbedingte Neuansetzungen  
 

Muss ein Wettspiel witterungsbedingt verschoben werden, ist zuerst die Pikettstelle des 
Kreisverbandes zu informieren. Erst nach erfolgter Bewilligung durch die Pikettstelle sind 
die Gastmannschaft und der Schiedsrichter über die Verschiebung in Kenntnis zu setzen. 
Anschliessend ist der Heimverein verpflichtet, dem Sekretariat FVBJ innerhalb von fünf (5) 
Arbeitstagen den neuen Spieltermin zu melden (vergl. Weisungen Spielbetrieb). Das Nicht-
einhalten der Frist hat eine Busse zur Folge (vergl. Gebühren- und Bussenreglement des 
FVBJ). 
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Bekanntgabe der Auf- und Absteiger  
 

In den Ranglisten im Internet sind mit Hilfe der jeweiligen Striche die Auf- bzw. Absteiger 
in allen Kategorien ersichtlich. Dabei sind nach den Punkten an zweiter Stelle die Fairplay-
Punkte massgebend. Die Fairplay-Punkte sind jedoch erst nach der Verarbeitung der Stra-
fen aus den elektronischen Schiedsrichter-Rapporten nachgeführt. 
 
Zusätzliche Auf- oder Absteiger werden nach den letzten Runden unter den NEWS publi-
ziert. Zusätzliche Absteiger können sich bei den Aktiven und den Frauen ergeben, wenn 
bei den Aktiven mehr als 2 Teams aus der 2. Liga interregional in die 2. Liga regional ab-
steigen, bzw. mehr als ein Team bei den Frauen von der 1. Liga in unsere 2. Liga abstei-
gen. 
 

Aktuelle Fragen am Ende der Meisterschaft  
 

Gegen Ende der Meisterschaft tauchen des Öfteren Fragen zum Spielereinsatz, Hierar-
chie der Teams innerhalb eines Klubs und Einsätze in den letzten 3 Meisterschaftsspielen 
auf. Hier ein Überblick über einige der Bestimmungen: 
 
a) Hierarchie der Teams innerhalb eines Klubs 

Hat ein Klub in der gleichen Liga der gleichen Kategorie mehr als ein Team, so tragen 
sie die Bezeichnung a, b, c usw. Diese Teams gelten in der Reihenfolge der Buchsta-
ben als oberes bzw. unteres Team des betreffenden Klubs (siehe Art. 109 Absatz 2 
des WR SFV). 
 

b) Anzahl Teams eines Klubs pro Liga 
Gemäss Art. 75 Absatz 3 WR SFV kann pro Klub nur ein Team an der Meisterschaft 
der 2. Liga regional teilnehmen. Das gleiche gilt für die 2. Liga interregional gemäss 
Art. 72 Absatz 3 WR SFV. 
 
Einzig in der 3. Liga und tiefer kann ein Verein mit mehreren Teams vertreten sein. 
 

c) Einsatz in den letzten 3 Meisterschaftsspielen 
Gemäss Art. 165, Absatz 2 WR SFV, sind in den letzten drei Meisterschaftsspielen so-
wie in Entscheidungs- oder Aufstiegsspielen der Meisterschaft des FVBJ Amateure in 
unteren Aktiv-Teams eines Klubs unabhängig vor ihrem Alter nur spielberechtigt, wenn 
sie in der Rückrunde der laufenden Saison nicht mehr als 4 (vier) Meisterschaftsspiele 
in einem oberen Aktiv-Team des gleichen Klubs oder eines mit diesem gruppierten 
Klub ganz oder teilweise bestritten haben. 
 

d) Einschränkung der Spielberechtigung in Entscheidungs- und Aufstiegsspielen 
der Amateurliga-Spielkassen 
Art. 174 WR SFV regelt, dass an Entscheidungs-und Aufstiegsspielen der Amateur-
Liga-Spielklassen Nichtamateure nur spielberechtigt sind, sofern sie im Laufe der Sai-
son mindestens 6 Verbandsspiele mit dem jeweiligen Team ganz oder teilweise be-
stritten haben. 
 
Ein Junior, der 5 oder mehr Verbandsspiele mit einem U-18- und/oder U-16-Team (Ju-
niorenspitzenfussball) ganz oder teilweise bestritten hat, ist in Entscheidungs-und Auf-
stiegsspielen der 3., 4. und 5. Liga nur spielberechtigt, wenn er mit dem betreffenden 
Aktiv-Team mindestens 4 Verbandsspiele ganz oder teilweise bestritten hat, es sei 
denn, es handle sich dabei um das erste Aktiv-Team seines Klubs, für das er in jedem 
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Fall spielberechtigt ist. 
 

Dies nur einige der wichtigen Bestimmungen im Wettspielreglement des SFV (WR SFV). 
Massgebend ist in jedem Fall der Originaltext im WR SFV. 
 
 

2. und 3. Liga, Zweitletzte und letzte Runde 
der Meisterschaft 2014/2015 

 
Für die zweitletzte und letzte Runde der Meisterschaft der 2. Liga regional und 3. Liga gel-
ten zur Wahrung der Regularität einheitliche, im Spielplan bereits vorgesehene Spieltage 
und Anspielzeiten. Diese Runden können von den Vereinen nicht verschoben werden. Ist 
die drittletzte Runde gespielt, könnten allenfalls – in Absprache mit dem Gegner und so-
fern der vorgesehene SR verfügbar ist – Spiele, die für beide Teams keinen Einfluss auf 
Auf- oder Abstieg haben, anders angesetzt werden. 
 
 

Barragespiele 2015 
für den Aufstieg von der 3. in die 2. Liga regional 

 
An der Delegiertenversammlung des FVBJ vom 30. April 2015 werden die Paarungen für 
die Barragespiele aus den Töpfen A (Gruppen 1 bis 4) und B (Gruppen 5 – 8) ausgelost: 
 
Die Barragespiele finden an folgenden Daten statt: 
 

 Samstag, 13. Juni 2015, 18.00 Uhr 
 Samstag, 20. Juni 2015, 17.00 Uhr. 

 
Beim 1. Spiel könnte in Absprache mit dem Gegner eine andere Anspielzeit gewählt wer-
den. Das 2. Spiel muss jedoch am vorerwähnten Termin stattfinden. Die 4 Sieger jeder 
Paarung steigen in die 2. Liga regional auf. Können mehr Teams aufsteigen weil kein oder 
nur ein Team aus der 2. Liga interregional in unsere 2. Liga regional absteigt, steigt zu-
sätzlich das oder die Verliererteams der Barragespiele mit den besten Werten gemäss 
Rangordnung in den „Weisungen Spielbetrieb 2014/2015“ auf. Massgebend sind dabei die 
Resultate nach der regulären Spielzeit. 
 
 

Mitteilungen der Disziplinarkommission 
 

Publikation und Inkrafttreten von Strafen  
 
Eine Suspension tritt jeweils sofort nach der Publikation im Internet unter „Vereine - jeweili-
ger Verein – Spielerstrafen“ in Kraft. Suspensionen werden an Werktagen (Montag – Frei-
tag) jeweils bis 12:00 Uhr erlassen und aufgeschaltet (vergl. Rechtspflegeordnung SFV). 
Zusätzlich wird dem Verein eine schriftliche Verfügung zugestellt mit Rechtsmittelbeleh-
rung. An anderen Stellen (z.B. im Clubcorner) allenfalls sichtbare Strafen sind nicht rechts-
gültig und nicht wirksam. Massgebend sind ausschliesslich die Publikationen unter 
„Spielerstrafen“ beim Verein. 
 
 
Geschäftsstelle FVBJ 


